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Vorbehalt des vcrhältnißmäßigen Beytrags zu den

Orlsbcschwerdcn, nach Maßgabe ihres in der Stadt
treibenden Gcwcrds, im öffentlichen Aasruf den Höchst,

dielenden zu verleihen.

Mit williger Unterzichung i» den oberwähnten ge-

rechten Vorbehalt, fanden sich bey der öffentlichen

Steigerung fofort mehr als genug Liebhaber zu den

aufgerichteten Fieischerbänken ein; zu den io Brod,
danken fände sich hingegen bisdahin nur ein einziger

Btclender, alldieweil vorher der Brodgrempler zu Dut-
zenden ohne Aufsicht über ihre Waare in der Stadt
herumliefen.

Die mit der Bestimmung eines ausfchließlichen Lokals

verbundene Poliz.y, verhältnißmäßige Theilnahme an

den Orlsbefchwerden, Bezahlung eines Zinses für die

aus der Tell der Ortsdnrgerschaft mir grossen Kosten

errichtete Brodschaal — dieß alles war helle Aristokratie

und Beschueidung der ohne Polizcyaussicht, ohne Zins-
entrichlung, ohne Theilnahme a» den Beschwerden

vom Merz 1798 bis auf den Herbst i8°-> von Ausser»

in der Stadt Bern genossenen edeln Brodverkaufsfrey.

hâ — worüber sich die aussern Becken bey der Ver-

waltungskammer höchlich beschwerten und frey von

Zins und Ortsbeschwcrden, an den ihnen beliebigen

Orten ihren Brodgcwerb fortzusetzen verlangten. Die
Nerwaltungskammer holte über diese Klage den Bericht

der Munizipalität ein und übersandte beydes dem Mi-
nister des Innern zu Handen deS Vollziehungsraths.

Dieser, überzeugt von der absoluten Nothwendigkeit

cmer wachsamen Polizey über den Handkauf der ersten

Lebensrnittel ; von der Sch-cklichkeil und Beaucmlichkeit

der angewiesenen Brodschaal und der Schuldigkeit einer

daherigcn Zinsentrichtung; überzeugt endlich von der

Gerechtigkeit eines verhältnrßmäßlgen Beytrages zu den

OrlSbefchwerdcn ab Seiten der Aussern in den Gemein-

den, wo sie mit dem eingesessenen Handwerker im öf-

fentlichen Detailgewerb concurriren wolle», billigte m

allen Theilen die daherigen Vorkehren der Munizipalität
und wies durch bcyliegeiidcs Schreiben des Ministers

des Innern an die Verwaltungskammer, die klagen-

den Brodverkäufer zur Ruhe.

Die nemliche von dem Vollz. Rath abgewiesene Pe-

titiou wird nun, vo» einem I. Steiger verfaßt, an

Sie B- G gestellt, mit dein Unterschied, daß sie ei-

nerftirs, anstatt Namens der ausser« Becken, jezl von

4 unbekannten Menschen, die sich als die ärmere Bür-
gerfchast von Bern qualifi.uercn, unterschrieben ist;

anderseits, daß sie die hiesigen Beckermeister (.die auf

geprüften und bezeichneten Waagen jedem, der es be-

gehrt, das Brod vorzuwägen psiichtig sind) ungetreuer
Gewichte verdächtigen, und endlich den hiesigen Poli,
zendirektor beschuldigen, daß er ihnen die schriftliche

Mittheilung der AusleihungSgedinge der Broddänke

verweigert habe.

In so weit als diese Petition eine Klage wegen der

Etadlierung einer Brodschaal für Äussere und der da-

mit verknüpften Ausleihungsgedinge enthält, rathet die

Majorität Eurer Per. Commißion an, solche aus

obcnangezeigten Gründen, gleich dem Vollz. Rath, sofort

abzuweisen. Die Minorität hingegen trägt darauf an, ^

diese Petition einer Commißion zur nähern Untersuchung

zu überweisen.

In Betreff der Verdächtigung der hiesigen Bcckermei.

sterfchaft und der Beschuldigung des hiesigen Polizeydirck-

tors, glaubt dan» die Majorität - Commißion : es

solle die Petition durch die Vollziehung» der Ortsmunizi-
paltläl übersendet werden, um entweder der degrünbt-kla«

gendcn Parthey Recht, oder aber der ungebührlich bey

der Gesetzgebung verleideten Parthey Genugthuung zu

verschaffen, zumalcn diese Mittheilung der Denuntiationen

an die, so sie betreffen, das einzige Mittel ist zu verhindern,

daß nicht jeder (wie es im Vergangenen oft geschehen) bey

den obersten Autoritäten sich verhaßte Verunglimpfungen

gegen untere Behörden oder Partikularen straflos erlaube.

Die Anträge der Majorität der Commißion werden

angenommen. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Etwas zum Andenken Lavaters. Lei-

chenrede gehalten Sontags den 4t en

Jen» er »801 in der Kirche St. Peter
in Zürich, von Salomon Heß, D i ac 0 n.

lleber O f se n b a r u n g I 0 h a » nes xiv. r;.
8. Zürich b. Bürkli r8oi. S. 24.

Es soll diese Kanzelrede, die Empfindungen dankba-

rer Hochachtung ausdrücken, die ihr Verfasser, für

seinen unvergeßlichen Mitarbeiter an einer 'zahlreichen

Gemeinde hat.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um vorläufig dem

Publikum eine Biographie des verewigten
Lava ter s anzukünden, die sein Freund und Tocl>-

tcrmann, der Pfarrer Geßner, der sich im Besitze

aller Papiere des Verstorbenen findet, bearbeitet, und

die-im Verlage der Steinerschen Buchhandlung M

Winterthur erscheinen wird.
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